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Checkliste für den Versand diagnostischer Proben 

1.    Befinden sich Krankheitserreger in der Probe?  
Nein.

Es sind keine Verdachtsmomente bekannt geworden, die auf ein Vorhandensein von Krankheitserregern schließen lassen könnten. 

Ja. 

Die Probe enthält mutmaßlich folgende Krankheitserreger: .................,   ....................,   .................... 
Sie wurde daher der gefahrgutrechtlichen Kategorie ..... zugeordnet.
2.    Welche UN-Nummer wird dem Stoff zugeordnet? 

UN 2814 (Ansteckungsgefährlicher Stoff, gefährlich für Menschen) ( Kategorie A 

UN 2900 (Ansteckungsgefährlicher Stoff, gefährlich für Tiere) ( Kategorie A

UN 3373 (Diagnostische Proben oder klinische Proben) ( Kategorie B 
3.    Ist die diagnostische Probe (UN 3373) gemäß Verpackungsanweisung P 650 verpackt worden und gut lesbar mit der UN-Nummer in einer Raute (Außenlinie: min. 2 mm, Schrifthöhe: min. 6 mm) gekennzeichnet? (Das Versand-stück muss beim Postversand mit der Aufschrift DIAGNOSTISCHE PROBEN versehen sein.)

Ja    

Nein 

Es sind außerdem ausreichend Verpackungen vorrätig 

4.    Wurden für den Fall des Versandes in Kryogefäßen mit tiefgekühlt flüssigem Stickstoff folgende Bezettellungen (Aufkleber/Aufdruck) angebracht? 

(Muster Nr. 2.2) 
und 

(Muster Nr.11) 

5.    Für den in Deutschland nur äußerst selten vorkommenden Versand ansteckungsgefährlicher Stoffe der Katego-rie A (UN 2814 bzw. UN 2900) muss ein entsprechend qualifizierter Gefahrguttransporteur beauftragt werden. Sind die folgenden Punkte vorbereitet?  

Auswahl und Beauftragung eines qualifizierten Gefahrguttransporteurs 

Aufstellung der Logistik-Kette (z.B. fristgerechte Anlieferung zur Vermeidung von Wartezeiten) 

Abstimmung des Gefahrguttransportes mit dem Beförderer und dem Empfänger

Mitteilung der Transportdaten an den Empfänger 

Verpackung nach P 620 und Gefahrzettel (Aufkleber/Aufdruck) nach Muster Nr. 6.2. („Biohazard- Symbol“) mit Angabe der UN-Nummer 2814 bzw. 2900; Verpackungen sind vorrätig 

Bei Nichtbeachten der Verpackungs-/Versandvorgaben trägt der Absender, wie z. B. der veran- lassende Arzt, die rechtlichen Konsequenzen für evtl. bei der Beförderung eintretende Schäden. 

6.    Sind die folgenden Maßnahmen getroffen worden? (Betroffener Personenkreis: u.a. medizinisches Personal) 

Technische Ausrüstung vorhanden (z.B. Desinfektionsmittel, Wischmaterial bereit halten) 

Organisatorische Maßnahmen getroffen (z.B. verschmutzte oder kontaminierte Begleitzettel werden neu  erstellt und ausgetauscht) 
Persönliche Schutzausrüstung vorhanden (z.B. Schutzhandschuhe tragen) 
E i n s t u f u n g







(auch in rot zulässig)
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